
Die Softwarelösung zur 
papierlosen Prüfung  
Ihrer Arbeitsmittel
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PrüfExpress ist Ihre benutzerfreundliche Cloud-Lösung, mit der Sie Ihre Arbeits-
mittel schnell und einfach prüfen können.

Schnell & einfach  
prüfen

Nutzung über mehrere 
Linien & Werke

Leichte Erstellung von 
Prüfprotokollen

Regelmäßige Updates & 
Upgrades mit neuen  

Funktionen

Gerichtsfeste Prüfung 
der Arbeitsmittel

ERP-Anbindung

Was ist PrüfExpress?

ERP
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PrüfExpress | Stammdaten-Verwaltung

Verwaltung Ihrer Arbeitsmittel-Stammdaten

RFID und QR-Code-Kennzeichnung

Außerbetriebnahme von Arbeitsmitteln

Frei konfigurierbare Stammdaten-Felder

Bündelung von Arbeitsmitteln durch „Eltern-Kind-Beziehung“

Rollenbasierte Nutzerverwaltung

Einfache Massenänderungen

Arbeitsmittel Import mittels CSV- oder Exceldatei 

Arbeitsmittel-Stammdaten
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Gerichtsfeste Dokumentation Ihrer Prüfungen

Mobile Prüfung per App

Erstellung von Prüfplänen mit den dazugehörigen 
Prüffragen

Frei konfigurierbare Prüfintervalle

Verfolgung von Störmeldungen

Automatische Berechnung der nächsten Prüftermine

Generierung von Prüfprotokollen

PrüfExpress | Prüfungsmanagement

Prüfpläne mit dazugehörigen Prüffragen
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Verantwortlichkeiten auf Kostenstellenebene

Unterstützung für externe Dienstleister

Kategorisierung Ihrer Arbeitsmittel

Zuweisung von Verantwortlichkeiten auf Arbeitsmittel
und Kostenstellenebene

Individuelle Störmeldungen bei unzureichender Prüfung

Digitales Typenschild mit Prüfstatus

PrüfExpress | Arbeitsmittel-Controlling
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20+
Standorte nutzen  
bereits PrüfExpress

17+
Jahre im Dauerbetrieb im Einsatz

Arbeitsmittelprüfungen mit 
PrüfExpress durchgeführt

1.000.000+

Sie möchten Zeit und Kosten sparen?
Sprechen Sie uns an.

T 	 0231 8285 0
M 	pruefexpress@dolezych.de
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Die Prüfpflicht für Arbeitsmittel ist in § 14 der BetrSichV 
Absatz 1 und 2 festgelegt.

§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln

(1)	Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebe-
dingungen abhängt, vor der erstmaligen Verwendung von einer zur Prüfung 
befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prüfung umfasst Folgendes:

1.	 Die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der 
sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel, 

2.	 Die rechtzeitige Feststellung von Schäden,
3.	 Die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen Maßnahmen 

wirksam sind.

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens geprüft 
und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden. Die Prüfung 
muss vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage stattfinden.

(2)	Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, die 
zu Gefährdungen der Beschäftigten führen können, hat der Arbeitgeber wie-
derkehrend von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prü-
fung muss entsprechend den nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen stattfinden. 
Ergibt die Prüfung, dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu der nach § 3 Absatz 6 
ermittelten nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher betrieben werden kann, 
ist die Prüffrist neu festzulegen.

Prüfexpress | Rechtliche Grundlage
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